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Vernehmlassungsverfahren   
 

Eidgenössisches Departement des Innern 

Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung (Datenweitergabe 
der Versicherer in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und zweiter 
Teil der Massnahmen zur Kostendämpfung des Pakets 1a) 

Am 18. Juni 2021 hat das Parlament die Änderung des Bundesgesetzes über die Kran-
kenversicherung (KVG) betreffend die Massnahmen zur Kostendämpfung Paket 1a 
verabschiedet. Diejenigen Massnahmen zur Kostendämpfung, die eine materielle An-
passung der KVV nach sich ziehen, sollen per 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt werden. 
Es handelt sich diesbezüglich um die Regeln zur Datenbekanntgabe im Tarifwesen 
für ambulante Behandlungen, zum Experimentierartikel sowie Übergangsbestimmun-
gen zu den Pauschalen. Weiter hat das Parlament am 19. März 2021 das Bundesgesetz 
über die Datenweitergabe der Versicherer in der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung verabschiedet. Dies bedingt Änderungen der KVV und der KVAV. Um die 
diversen Änderungen des Umsetzungsrecht zu koordinieren, sollen diese Änderungen 
in einer Vorlage zusammengefasst. 

Datum der Eröffnung: 11. März 2022 

Vernehmlassungsfrist: 16. Juni 2022 

Die Vernehmlassungsunterlagen sowie weitere Informationen, wie jene zu den  
Kontaktpersonen, sind elektronisch abrufbar unter:   
https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/12/cons_1 

18. März 2022 Bundeskanzlei  
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